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Gefährdungsbeurteilung nach § 5 Arbeitsschutzgesetz und § 10 Abs. 1 Mutterschutzgesetz 
– Allgemeine Studienbedingungen – 

Gefährdung Veranstaltungen zwischen 20 Uhr und 22 Uhr 
Maßnahmen • Befreiung von der Anwesenheitspflicht 

• Besuchen einer Ersatzveranstaltung 
• Teilnahme nach schriftlicher Erklärung möglich 

(Erklärung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
werden.) 

 
Gefährdung Veranstaltungen an Sonn- und Feiertagen 
Maßnahmen • Befreiung von der Anwesenheitspflicht 

• Besuchen einer Ersatzveranstaltung 
• Teilnahme nach schriftlicher Erklärung möglich 

(Erklärung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
werden.) 

 
Gefährdung Aufenthalt auf dem Gelände der Universität Paderborn 
Maßnahmen • Sitzgelegenheiten sind gegeben 

• Möglichkeit zum Hinlegen in Erste-Hilfe-Räumen 
 

Gefährdung Besuch von Veranstaltungen in geschlossenen Räumen 
Beschreibung • Sitzen bis zu 90 Minuten 

• CO2-Gehalt zu hoch 
• Hitze (> 27°C)/Kälte (< 19°C) 
• Mögliche Infektion durch Menschenansammlung 

Maßnahmen • Zwischendurch Aufstehen 
• Pause erlaubt 
• Toilettengang möglich 
• falls möglich zwischendurch Lüften 
• Bewegung in der Pause 
• ausreichende Flüssigkeitszufuhr 
• Hinweise zum Händewaschen in Sanitäranlagen 

 

 
Gefährdung Schreiben von Klausuren 
Beschreibung • langes Sitzen 

• Befreiung im Mutterschutz 
Maßnahmen • Gelegenheit zum Aufstehen zwischendurch 

• Toilettengang auch wiederholt möglich 
• Auf schriftliche Erklärung ist die Teilnahme während der 

Mutterschutzfristen möglich 
(Erklärung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
werden) 

• Bei Nichtteilnahme wegen Mutterschutz muss die Möglichkeit 
gegeben werden, zu einem anderen Zeitpunkt eine Ersatzleistung 
zu erbringen. 

 

Gefährdung Teilnahme an Lehrveranstaltungen während der Mutterschutzfrist 
Beschreibung • Mutterschutzfrist 6 Wochen vor bis 8 Wochen (12 Wochen bei 

Früh- oder Mehrlingsgeburten) nach der Geburt 
Maßnahmen • Befreiung von der Anwesenheitspflicht 

• Teilnahme auf ausdrückliches Verlangen möglich (ausdrückliche 
Verzichtserklärung seitens der Studentin) 

Gefährdung Teilnahme an Prüfungen während der Mutterschutzfrist 
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Gefährdung Heben und Tragen (z. B. von Büchern, Unterlagen, Materialien…) 
Beschreibung • Gesamtgewicht darf regelmäßig 5 kg nicht überschreiten 

• Gesamtgewicht darf gelegentlich 10 kg nicht überschreiten 
Maßnahmen • Verzicht auf Unnötiges 

• Absprache mit Dozent, welche Bücher/Unterlagen nötig sind 
• eigene Organisation 
• ggf. Unterstützung durch Kommilitonen oder Mitarbeitende 

 
Gefährdung Ausgleiten, Fallen, Stürzen 
Maßnahmen • Schwangere dürfen keine Leitern oder Tritte benutzen oder sich 

auf Stühle etc. stellen 
 

Gefährdung Teilnahme an Exkursionen (auch an Sonn- und Feiertagen) (wenn 
es sich um Pflichtveranstaltungen laut Prüfungsordnung handelt) 

Maßnahmen • Besuchen einer Ersatzveranstaltung 
• Teilnahme nach schriftlicher Erklärung möglich 
• Ruhezeit von mindestens elf Stunden gewähren 
• Pausen und Sitzgelegenheiten sind zu ermöglichen 
• Gefährdungsbeurteilung für die Exkursion im Fach erstellen lassen 

(z. B. besondere Belastungen (Hitze, Kälte, Nässe, Gefahrstoffe) 
oder Infektionsrisiko); Zuständigkeit liegt bei Professor/in 

• bei Reisen ins Ausland: Erstellung der Gefährdungsbeurteilung 
Dienstreise durch Professor/in und Reisemedizinische Beratung 
durch Betriebsarzt notwendig 

 
Gefährdung Teilnahme an externen Praktika (wenn es sich um ein 

Pflichtpraktikum laut Prüfungsordnung handelt) 
Maßnahmen • Besuchen einer Ersatzveranstaltung 

• Teilnahme nach schriftlicher Erklärung möglich 
• Ruhezeit von mindestens elf Stunden gewähren 
• Kein Umgang mit Gefahrstoffen, insbesondere KMR-Stoffe 
• Keine Arbeiten mit erhöhter Unfallgefahr und keine Arbeiten in 

Lärmbereichen (>80 dB(A)). Betriebsleitung über die vorliegende 
Schwangerschaft frühzeitig unterrichten 

• Gefährdungsbeurteilung für das Praktikum im Betrieb erstellen 
lassen (z. B. besondere Belastungen (Hitze, Kälte, Nässe, 
Gefahrstoffe), Infektionen) 

 
Gefährdung Teilnahme am Praxissemester (Lehramt im Masterstudium) 
Maßnahmen • Ruhezeit von mindestens elf Stunden gewähren 

• Die Schulleitung über die vorliegende Schwangerschaft frühzeitig 
unterrichten. 

• Gefährdungsbeurteilung für das Praktikum durch Schulleitung 
erstellen lassen 

• weiteres Vorgehen: siehe Merkblatt zum schulpraktischen Teil des 
Praxissemesters in der Ausbildungsregion der Universität 
Paderborn des PLAZ (Abschnitt: 
Infektionskrankheiten/Schwangerschaft) unter https://plaz.uni-
paderborn.de/fileadmin/plaz/Praxisphasen/Praxissemester_MA/se
mesteruebergreifende_Dokumente/Merkblatt_zum_schulpraktisch
en_Teil_des_Praxissemesters.pdf 

 
Gefährdung Infektion mit SARS-CoV-2/Risiko einer COVID-19-Erkrankung 
Maßnahmen • Mindestabstand von 2 m zu anderen Personen einhalten 

Beschreibung • Mutterschutzfrist 6 Wochen vor bis 8 Wochen (12 Wochen bei 
Früh- oder Mehrlingsgeburten) nach der Geburt 

• Generelle Befreiung 
Maßnahmen • Auf ausdrückliche, schriftliche Erklärung ist Teilnahme möglich 

• Erklärung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
werden (schriftlich, VOR einer Prüfung) 
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• Persönlichen Kontakt zu anderen Personen nach Möglichkeit 
ausschließen, Nutzen digitaler Formate oder alternativer 
Leistungen 

• Bei Kontakt: Tragen einer MNB von allen beteiligten Personen 
• Kein dauerhaftes Tragen von MNB 
• FFP2-Masken maximal 30 Minuten am Stück tragen, 

anschließend 30-minütige Tragepause 
• Besonders auf die Einhaltung der AHA+L-Regeln achten 

 


